
 

Die GEW im Bergischen 

 

GEW Wuppertal: wuppertal@gew-nrw.de 
GEW Solingen:  solingen@gew-nrw.de 
GEW Kreis Mettmann: mettmann@gew-nrw.de 

 

Bestens informiert 
Schulpost der GEW im Bergischen 

Hier finden Sie Rat: 
 
 
Grundschule 
Martina Haesen 
martina.haesen@gew-nrw.de 
0202-5637367 
 
Hauptschule 
Thorsten Klein 
thorsten.klein@gew-nrw.de 
0202-557791 
 
Förderschule 
Conny Fahle 
cornelia.fahle@gew-nrw.de 
0202-4598488 
 
Gesamtschule 
Tino Orlishausen 
tino.orlishausen@gew-nrw.de 
0157-58078073 
 
Dieter Gerdes 
dieter.gerdes@gew-nrw.de 
0212-3839044 
 
Realschule 
Christian Neumann 
christian.neumann@gew-nrw.de 
0202-708925 
 
Gymnasium 
Uli Jacobs 
ulrich.jacobs@gew-nrw.de 
0202-9742873 
 
Berufskolleg 
Rolf Kruwinnus-Rausch 
rolf.kruwinnus-rausch@gew-nrw.de 
0202-667495 
 

 
 
Noch Fragen?  
 
Die Personalrät*innen  
der GEW geben 
gerne Antwort. 
 

 

 

OBAS, PE und VOBASOF:  

Achtung Stufenzuordnung überprüfen 

Uns ist bekannt geworden, dass die Schulbehörden die Stufenzuordnung bei den 

Absolvent*innen der „OBAS“, der Pädagogischen Einführung und der „VOBASOF“ 

nicht immer korrekt berechnen, so dass es zu erheblichen Gehaltseinbußen von 

mehreren hundert Euro monatlich kommen kann. 

Hintergrund ist, dass die mögliche Anerkennung von „förderlichen Zeiten“ nicht 

immer beachtet wurde. 

Diese Anerkennung ist nämlich möglich bei folgen Lehrkräften: 

• bei Einstellung von Tarifbeschäftigten, die an OBAS, VOBASOF oder Pädago-

gischer Einführung teilnehmen 

• bei Einstellung von Tarifbeschäftigten mit Fachhochschulabschluss, die sich 

zum Erwerb des Lehramtes am Berufskolleg verpflichten 

• bei Einstellung von Tarifbeschäftigten nach zunächst erfolgloser Ausschrei-

bung (befristet oder unbefristet) 

Anerkennung beruflicher Vorerfahrungen 

Als förderliche Zeiten können bei diesen Beschäftigten alle beruflichen Vorerfah-

rungen anerkannt werden, die für den angestrebten Lehrerberuf dienlich sind 

und schriftlich belegt werden.  

Es kommen dabei nicht nur Lehrtätigkeiten in Betracht (z.B. bezahlte Hausaufga-

benhilfe), sondern auch fachspezifische Tätigkeiten in einem vorher ausgeübten 

anderen Beruf, die für den Lehrerberuf förderlich sind (z.B. Magister Englisch, 

Tätigkeit als Übersetzer, eingestellt für Englisch). Die Anerkennung soll großzügig 

ausgelegt werden. Auf die Art der Beschäftigung kommt es dabei nicht an (z.B. 

hauptberuflich, nebenberuflich, freiberuflich, geringfügig, kurzfristig, befristet, 

mit Unterbrechung). Selbstständige Tätigkeiten (z.B. Nachhilfeunterricht) sind 

grundsätzlich durch die Einkommenssteuererklärung nachzuweisen. Berücksich-

tigt werden höchstens sechs Jahre, was im Einzelfall bis zur Stufe 4 führen kann. 

Einstufung überprüfen und ggfs. schriftlichen Antrag stellen 

Sollten Sie zu dem Schluss kommen, dass Einstufung nicht korrekt ist, stellen Sie 

sofort einen schriftlichen Antrag auf Korrektur und nehmen Kontakt mit unseren 

Personalräten auf. Eine Korrektur ist wegen der Ausschlussfrist des Tarifvertrages 

sechs Monate rückwirkend möglich. 
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